
 AGS [Geschäftsnummer] 

Verfassung des Kantons Graubünden

Änderung vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BR Nummern)

Neu: –
Geändert: 110.100
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,

gestützt auf Art. 101 der Kantonsverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom ...,

beschliesst:

I.

Der  Erlass  "Verfassung  des  Kantons  Graubünden"  BR  110.100 (Stand  1. Janu-
ar 2016) wird wie folgt geändert:

Art.  66 Abs. 2 (geändert)
2 Die Gemeinden können die Gemeindeversammlung durch ein Gemeindeparlament
ersetzen oder ergänzen.

II.

Keine Fremdänderungen.
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http://www.gr-lex.gr.ch/data/110.100/de


 

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Teilrevision untersteht dem obligatorischen Referendum.
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.
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